Tip des Monats 1/08
Das Telefon am Arbeitsplatz
Die Büroangestellte fiel etliche Male durch private Telefonate am Arbeitsplatz mit dem Diensttelefon auf. Dies veranlasste den Chef zu einer entsprechenden Abmahnung gegen die Angestellte. Hiergegen wehrte sich die betroffene Mitarbeiterin.
Das Landesarbeitsgericht Köln gab der Angestellten Recht. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass zur Beurteilung der Frage, ob am Arbeitsplatz private Telefonate mit dem Diensttelefon geführt werden dürfen, allein der geschlossene Arbeitsvertrag massgebend ist. Fehle in jenem Arbeitsvertrag eine solche Regelung, sei davon auszugehen, dass das Unternehmen eine solche Nutzung stillschweigend dulde, solange das private Telefonieren in angemessenem Umfang geschehe.

Eine unangemessene Häufigkeit konnte der Chef nicht nachweisen.

Sofern also private Telefonate am Arbeitsplatz unterbunden werden sollen, ist eine unmissverständliche Klausel im Arbeitsvertrag unumgänglich.

(Landesarbeitsgericht Köln, Aktenzeichen 4 Sa 101704)
